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Man könnte vielleicht überhaupt sagen,
daß der Übergang der Philosophie an die Kritik

so viel bedeutet, wie eine Säkularisierung
der Melancholie

Theodor W. Adorno
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Wider die Macht der Gewohnheit:
Vorbemerkungen

Das Strafen lässt uns nicht los. Wir können es im Alltag
ausblenden, wir können es verdrängen, verteidigen oder
was auch immer. Spätestens wenn die Umstände einer
Tat aus dem Gerichtssaal in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit dringen, werden wir mit den Einzelheiten eines
Falles, mit individuellen Biographien und Lebensschick-
salen, mit den Krisen, Konflikten und vielfältigen Lei-
denserfahrungen konfrontiert. Wie sich diese Perspekti-
ven zu einem bedrückenden Szenario verdichten können,
macht uns häufig erst ein Blick von außen klar, so auch der
Bericht aus der Süddeutschen Zeitung. Im Stile einer Ge-
richtsreportage können wir dann Folgendes lesen:

Das Leben des kleinen August dauerte nur wenigeMinu-
ten. Er kam zur Welt, dann drückte seine Mutter ihn kopf-
über in die Toilette und betätigte die Spülung. Der Säug-
ling ertrank am 1. Mai des vergangenen Jahres. Wegen der
Tat muss die heute 20 Jahre alte Mutter für drei Jahre und
acht Monate ins Gefängnis. Das Landgericht München I
verhängte die Jugendstrafe gegen die junge Frau am Mitt-
woch wegen Totschlags. Sie habe den Säugling getötet, weil
sie sich als Teil einer konservativ-christlichen Familie mit
einem nicht ehelichen Kind „in einem Dilemma“ befunden
habe, sagte Richter Christoph Limmer in seiner Urteilsbe-
gründung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe
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von sieben Jahren wegenMordes gefordert, die Verteidigung
zwei Jahre wegen Totschlags. Diese sollten zur Bewährung
ausgesetzt werden. Niedrige Beweggründe, wie sie einen
Mord kennzeichnen, seien bei der Angeklagten nicht festzu-
stellen gewesen. Die 20–Jährige aus Garching bei München
hatte die Tat zumProzessauftakt Ende April gestanden. Da-
bei stellte sie vor allem das Verhältnis zu ihrer Familie mit
insgesamt acht Geschwistern heraus, die sehr vom christ-
lichen Glauben geprägt sei. Der Vater habe sich als Abtrei-
bungsgegner engagiert. Sie habe befürchtet, als Mutter eines
unehelichen Kindes „verstoßen“ zu werden. „Ich habe viel
gelernt und übernehme die volle Verantwortung für meine
Tat“, ließ sie dem Gericht über ihre Anwältin mitteilen. Das
Gericht hielt diese Aussage weitgehend für glaubhaft. Die
Angeklagte, die noch zu Hause lebte, habe keine Möglich-
keit gesehen, sich gegen ihren Familienverbund durchzuset-
zen. Daher brauche sie die Zeit im Gefängnis, um Abstand
zu ihrer Familie zu gewinnen, in der das Thema verdrängt
werde und es keine Chance zur Aufarbeitung gebe, sagte
Limmer. Zur Schwangerschaft der Angeklagten kam es in-
folge einer Affäre mit einemMann, der kurz darauf wegzog.
Die Frau schaffte es, die Umstände vor ihrer Familie bis zum
Schluss geheim zu halten. Schließlich gebar sie das Kind al-
leine im elterlichen Haus. Kurz nach der Geburt und der
Tötung des Säuglings wurde sie von ihrer Mutter entdeckt
und ins Krankenhaus gebracht. Dort benannte sie das ver-
storbene Baby nach ihrem Großvater August. Zu der Tat
hatte sich die Auszubildende laut Staatsanwaltschaft in ers-
ter Linie entschieden, weil sie Folgen für ihre Karriere fürch-
tete. Während des Prozesses habe sich jedoch keine „krasse
Eigensucht“ als Motiv bestätigt, teilte Limmer mit. Im Zeu-
genstand hatte der Vater der Angeklagten bestätigt, dass
Abtreibung und uneheliche Kinder nicht in sein stark ka-
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tholisches Weltbild passen würden. Verstoßen hätte er seine
Tochter jedoch nicht. Ihre Mutter sagte aus, sie hätte das
Neugeborene akzeptiert. Notfalls wäre es von der Familie
großgezogen worden. Diese Offenheit, sagte Limmer, sei je-
doch dem Rückblick auf das Geschehen geschuldet. Die An-
geklagte habe die Situation anders wahrgenommen.1

Aus der nüchternen Sicht des Rechts und der Strafge-
richte handelt es sich um eine Kindstötung, also die Tö-
tung eines Neugeborenen während oder kurz nach der
Geburt – ein Leben, das nicht geschützt werden konnte.
An dem Bericht wird aber auch deutlich, dass Konflikt
und Tat auf der Grenze liegen. Sie werden in Deutsch-
land und in Spanien, Frankreich oder der Türkei gegen-
über Mord oder Totschlag nicht bessergestellt, nicht pri-
vilegiert, wie das Gesetz sagt.2 Andere Rechtsordnungen
sehen eine solche Privilegierung durchaus vor.3 So oder
so ist sich die Justiz darüber im Klaren, dass die Kindstö-
tung mit einem physischen und psychischen Ausnahme-

1 Süddeutsche Zeitung vom 15.Mai 2024 (dpa-infocom, dpa:
240514-99-30970/4).

2 Das war allerdings bis 1998 der Fall. Das Gesetz (§ 217 a.F.)
sanktionierte danach eine Mutter, die „ihr nichteheliches Kind in
oder gleich nach der Geburt tötet“, mit Freiheitsstrafe nicht unter
3 Jahren; in minder schweren Fällen lag das Strafmaß zwischen
6 Monaten und 5 Jahren. Eine Ehefrau hingegen, die ihr neugebo-
renes Kind tötet, wurde wegen Mordes oder wegen Totschlages be-
straft, also unter Umständen mit lebenslanger Freiheitsstrafe. – Vor
allem die Unterscheidung von ehelich und nichtehelich sah man
nicht als zeitgemäß an, wie überhaupt der Kriminalpolitik eine Pri-
vilegierung aufgrund der völlig anderen sozialen Einbettung unehe-
licher Schwangerschaften nicht mehr notwendig schien. So nach-
vollziehbar die erste Annahme ist, so problematisch ist die zweite.

3 Zu Details https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/Pro
jekt_Babyklappen/Berichte/Expertise_Neonatizid.pdf.
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zustand einhergeht ist, der nicht ohne Weiteres übergan-
gen werden sollte. Die Tötung ist die Tat eines Menschen
in großer Not.

Genau das verdeutlicht auch der Bericht, wobei die Un-
terschiede in der Beurteilung der Tat und des Ausnahme-
zustands zwischen den verschiedenen Akteur*innen, also
zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung,
kaum zu übersehen sind. Nur steht diese Art der Berück-
sichtigung von Tat und Tatperson unter einem generellen
juridischenVorbehalt. Denn am„Höchstwert“ desmensch-
lichen Lebens wollen die Gerichte keinerlei Zweifel auf-
kommen lassen, und dies umsomehr, alsNeugeborene sehr
nachvollziehbar als besonders schutzbedürftig gelten. Im
Zentrum der Debatte steht ganz klar das Tötungsverbot,
mit allen damit verbundenen Tabus und Traumata. Tadel
und Strafmaß müssten deshalb, so die juristische Sprach-
regelung, schuldangemessen auf eine solche Tat reagieren
und zugleich ein eindeutiges kommunikatives Signal an die
freie Gesellschaft senden. Ein Blick in die Statistik belehrt
uns allerdings auch, dass die ausgesprochenen Sanktio-
nen, je nach Tatkonstellation, erheblich differieren, ja dass
auch Freiheitsstrafen von mehr als zehn Jahren in Betracht
kommen können. Die in der Gerichtsreportage erwähnte
Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten mutet auf
den ersten Blick sogar nochmoderat an.

Schaut man jedoch genauer hin, dann werden die nur
mühsam überspielten Widersprüche des gesamten Straf-
komplexes offensichtlich. Denn auf der Ebene des Gesetzes
wird der Konflikt mehr oder weniger ignoriert oder pas-
send gemacht – das Gesetz macht alle gleich. Doch sehen
wir gleichzeitig eine Praxis, die die Genese und Tiefe des
Konflikts, vor allem die Mitverantwortung des Kindsva-
ters, der Familie und der Gesellschaften für die Tat nur am

Wider die Macht der Gewohnheit
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Rande berücksichtigt, die aber andererseits meint, mit der
Einsperrung dasjenigeMittel an derHand zu haben, die die
junge Frau zur Einsicht bringt und in ihrer individuellen
Entwicklung als Gesellschaftssubjekt fördert. Nun ist ein
Kind, ein Neugeborenes, getötet worden, das kann nicht
bagatellisiert, imGegenteil, es sollte als unendlicher Verlust
angesehen und angesprochen werden. Allein die Vorstel-
lung, dass die Verantwortungsübernahme der jungen Frau
und der Abstand zur Familie im Gefängnis ihren richti-
gen oder wenigstens unvermeidlichen Ort hätten, bestätigt
denHerrschaftsanspruch des Strafrechts, ohne dass die de-
saströsen und allseits bekanntenWirkungen für die Betrof-
fene: Stigmatisierungen, Verlust jeder Selbstwirksamkeit,
soziale Desintegration und anderes mehr, ausreichend re-
flektiert würden. Und nahezu zynisch wird es dann, wenn
die Justiz in diesen Fällen glaubt, sie müsse auch präventiv
eine kriminelle Form der Familienplanung unterbinden.
Spätestens hier desavouiert sich das Strafrecht selbst.4

Keine Frage, das geschilderte Szenario und die Rolle
des Strafrechts markieren einen besonderen Konflikt.
Schon deshalb fehle ihm die kritische Aussagekraft, wür-
den nicht wenige Vertreter*innen des Strafrechts behaup-
ten. Und doch wollen wir darauf beharren, dass gerade
die benanntenWidersprüche Anlass dazu geben, die Per-
spektive zu weiten und so ein grundsätzliches Unbehagen
zur Sprache zu bringen.Wir können dieses Unbehagen in
Fragen übersetzen, in Unbehagensfragen, wenn man so
will. Unbehagensfragen zeigen das Unaufschiebbare und
die Aporien der Konfliktbearbeitung an, die sich vielleicht
in anderem Licht verhandeln, aber mit Sicherheit nicht ig-

4 Zur kriminologischen Einordnung Monika Frommel, Legal
Tribune Online 8.12.2020.

Wider die Macht der Gewohnheit
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norieren lassen. Diese Unbehagensfragen könnten folgen-
dermaßen lauten:

Hat jegliches Strafen allen Beschwichtigungen zum
Trotz nicht eine zutiefst entwürdigende und entfremdende
Seite, eine Seite, die die Verletzlichkeit der Menschen zur
Verfügungsmasse des Rechts degradiert?5 Markiert, zwei-
tens, die unaufhörliche Betriebsamkeit des Strafens, die in
Gang gehalten wird, um das Böse in die Schranken zu wei-
sen, nicht einen Akt selbstvergessener Souveränität, mehr
noch, demonstriert sie nicht vor allem den Fetischcharakter
des Strafens? Und ist es nicht so, dass die scheinbare Not-
wendigkeit, mit der der Zwang am freien Subjekt – hier an
der jungen Mutter – vollzogen wird, nur die Sinnlosigkeit
rechtlich produzierten Leids, und das heißt, das Inhumane
im strafenden Umgang der Menschen miteinander ver-
deckt? Ist also die allseits gefeierte Rationalität des Rechts
nichts anderes als eine Rationalität der Gewalt? Es ist klar,
dass diese Aufzählung nicht das Ende (vielleicht nicht ein-
mal denAnfang) der Fragen bedeutet, aber dasUnbehagen,
das die Kritik umtreibt, dürfte damit sichtbar werden.

Nun ist Kritik am Strafen wirklich nicht neu. Anderer-
seits erscheint gerade die Rede vom Fetischcharakter des
Strafens ungewöhnlich, übertrieben, ja unangebracht –
wird damit nicht, so könnte die Verteidigerin fragen, eine
verbesserungsbedürftige, aber gesellschaftlich eingeübte
Praxis etwas zu lässig abkanzelt, nur ein Ressentiment und
anti-juridischer Affekt aufgerufen, also Nietzsches Kritik
am Strafen ins Gegenteil gewendet?Wie dem auch sei, es ist

5 Zum Gebrauch der Entfremdungssemantik jüngst Axel
Honneth, „‚Entfremdung‘. Versuch einer Begriffsklärung“, in:
Mahmoud Bassiouni et al. (Hrsg.), Die Macht der Rechtfertigung.
Perspektiven einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit, Berlin
2024, S. 574–596.

Wider die Macht der Gewohnheit
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gar nicht ausgeschlossen, dass solche Beweggründe in den
Fragen mitschwingen. Doch lässt sich mit dem Fragehori-
zont zugleich die Stoßrichtung der aktuellen Strafrechtskri-
tik, um die es hier gehen soll, gut veranschaulichen. Denn
imFetischbegriff, so irritierend seineVerwendung auch im-
mer sein mag, verdichten sich die Geschichte einer aufge-
klärten wie desillusionierten Vernunft, der Vernunftkritik
und die Kippunkte liberaler Freiheiten zu einem gesamt-
gesellschaftlichenMenetekel. Und daran, an diesem gesell-
schaftlichen Menetekel sehen wir auch, dass das Strafrecht
kein solitärer und statischer Akteur ist: Das Strafrecht ist
Teil einer gesellschaftspolitischen Dynamik, mit der Frei-
heitsverhältnisse und soziale Pathologien gleichermaßen
ausagiert werden, durch die sich Gesellschaften und Stra-
finstitutionen permanent neu erfinden und in neue Kon-
flikte hineinsteuern. In diesem Sinne ist der Fetischbegriff
vor allem eines, ein Krisenmarker.

Wie sich Fetischbegriff und Kritik verbinden lassen,
hat bereits Karl Marx bis ins Detail vorgeführt: Noch mit
dem ethnographischen und religionskritischen Verständ-
nis des frühen 19. Jahrhunderts vertraut, das sich vor al-
lem mit den Folgen von Idolatrie und Bigotterie, ästheti-
sierter Mythologie und falscher Metaphysik beschäftigte,
etabliert Marx eine Semantik, die sich gegen das Selbst-
missverständnis derModerne und das bedeutet, gegen die
Aporien der liberalen Menschenbildes und die Logik ka-
pitalistischer Lebensverhältnisse wendete.6 In denGrund-
rissen formuliert es Marx so: „Der grobe Materialismus

6 Der Semantik fehlt insofern noch die psycho- und sexual-
pathologische Konnotation, mit der sie heute, nicht nur, aber vor
allem in Verbindung mit der Psychoanalyse Freuds, häufig ver-
knüpft wird.

Wider die Macht der Gewohnheit
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der Ökonomen, die gesellschaftlichen Produktionsver-
hältnisse der Menschen und die Bestimmungen, die die
Sachen erhalten, als unter diese Verhältnisse subsumiert,
als natürliche Eigenschaften der Dinge zu betrachten, ist
ein ebenso grober Idealismus, ja Fetischismus, der den
Dingen gesellschaftliche Beziehungen als ihnen imma-
nente Bestimmungen zuschreibt und sie so mystifiziert.
Die Schwierigkeit, irgendein Ding als fixes Kapital oder
zirkulierendes seiner natürlichen Beschaffenheit nach zu
fixieren, hat die Ökonomen hier ausnahmsweise zumEin-
fall gebracht, daß die Dinge selbst weder fixes noch zirku-
lierendes, also wohl überhaupt nicht Kapital sind, sowenig
es natürliche Eigenschaft des Goldes ist, Geld zu sein.“7

Die politische Ökonomie und die bürgerliche Gesell-
schaft bestehen also nur in der Weise, als sie ein Fetisch-
kalkül und eine eigene Fetischkultur reproduzieren: Ka-
pitalistische Verhältnisse verkehren das, worin sich die
Menschen verwirklichen können – die Arbeits- und Le-
bensformen – ins radikale Gegenteil, so dass die von den
Menschen erarbeitete und gelebte Welt nicht ihre ange-
messene Verwirklichung darstellt, sondern sich verselb-
ständigt alsMacht gegen dieMenschen, die sie unterwirft,
statt dass die Menschen diese Macht beherrschen.

7 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 42, Berlin 1983, S. 588; ders., Das
Kapital. Kritik der politischenÖkonomie,MEW,Bd. 23, Berlin 1976,
S. 85 f. Erläuternd Hartmut Böhme, „Fetischismus im 19. Jahrhun-
dert. Wissenschaftshistorische Analysen zur Karriere eines Kon-
zepts“, in: Jürgen Barckhoff/Gilbert Carr/Roger Paulin (Hrsg.), Das
schwierige neunzehnte Jahrhundert, Tübingen 2000, S. 445–467.

Wider die Macht der Gewohnheit
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So weit, so bekannt.
Die Pointe besteht allerdings darin, dass bei Marx

Fetischismus und Fetischkultur als universale Macht-
und Herrschaftsverhältnisse in Erscheinung treten. Der
Fetisch und die Fetischisierung bürgerlicher Freiheit, die
in der Ware nur ihren sinnfälligen Ausdruck erhält, in-
szenieren sich als eine notwendige Ordnung der Dinge
und des Lebens. Insofern begründet jede Fetischkultur
einen Schein von Freiheit und Selbstverwirklichung, eine
Metamorphose von Wissen und Bedürfnissen, wodurch,
so schreibt Marx im Kapital „die verzauberte, verkehrte
und auf den Kopf gestellte Welt“ entsteht, „wo Monsieur
le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere
und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk
treiben“.8

So betrachtet, ist dann die Verbindung zwischen der Fe-
tischkultur einer politischen Ökonomie und der Strafge-
walt des Rechts doch enger als es zunächst den Anschein
haben mag. Denn nimmt man die Verkehrungs- und Ver-
zauberungsdiagnose ernst, die zudem in eigenartiger
Spannung zu Max Webers Rationalisierungsnarrativ
steht,9 so adressiert die Rede vom Fetischcharakter des
Strafens dessen mythischen Umgang mit Abweichung
und Verletzlichkeit, mit körperlicher und seelischer Zu-
richtung. Im Strafen tritt ein Herrschaftsimpuls auf, der
im Akt des Unterwerfens die Geltung der Norm und die
Macht der Ordnung zelebriert. Auf dieseWeise erscheinen
die Institution und die Praktiken des Strafens als durch die

8 Marx, Das Kapital, MEW, Bd. 25, S. 835, 838.
9 Max Weber, „Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘ des

Kapitalismus“, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 20
(1904), S. 1–54.

Wider die Macht der Gewohnheit
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Freiheit der Subjekte hervorgebracht, sogar als normativ
geboten, und zugleich als verselbständigt, unerreichbar, als
ohnmächtig machende Macht. Jede Frage nach Sinn und
Zweck des Strafens – und vor allem jede positive Antwort
darauf – muss diese innere Spannung zu entdramatisie-
ren versuchen oder, um in der Semantik vonMarx zu blei-
ben, den Zauber des Rechts aufrechterhalten. Die Motiva-
tion der Strafrechtskritik ist es, genau diesen Zauber zu
entzaubern, den großen Gesten der strafenden Vernunft
die Selbstverständlichkeit zu nehmen, die Wiedersprüche
und Krisen, die in die Subjekte hineingearbeitet werden,
kenntlich zu machen und andere Praktiken zu denken.10
Strafrechtskritik als Entzauberung des Zaubers ist ein Akt
der Profanierung.

Dennoch solltenwir dieMöglichkeiten der Kritik nicht
überschätzen, auch ihre Grenzen sehen. Strafrechtskri-
tik ist ein tentatives und fragiles Unternehmen. Es kann
deshalb auch nicht das Ziel sein, in ein Schwarz-Weiß-
Schema zu driften, dogmatische Vorstellungen durchzu-
setzen, Eindeutigkeiten und Lösungen zu suggerieren, die
es so nicht gibt. Vielmehr muss das Anliegen darin beste-
hen, die möglichen heuristischen, politischen und ethi-
schen Optionen sichtbar zu machen. Scheuklappen abzu-
legen. Sichtbar gemacht werden muss daher auch, wo die
Strafrechtskritik selbst in die Gefahr von Fetischisierun-
gen und Ideologisierungen gerät, wo sie uneinlösbare Ver-
sprechenmacht und folglich das eigene progressiveUnter-
nehmen zu untergraben droht.

10 Zu den Möglichkeiten und der Überzeugungskraft von
Kritik vgl. auchMichael Theunissen, „Möglichkeiten des Philoso-
phierens heute“, in: ders., Negative Theologie der Zeit, Frankfurt
amMain 1991, S. 13–36.

Wider die Macht der Gewohnheit
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